
- Bei Affekt und anderen außergewöhnlichen 
Schuldminderungsgründen kann von Maß
nahmen der strafrechtlichen Verantwortlich
keit abgesehen werden (vgl. § 14 StGB).

- Bei Vergehen ist das beschleunigte Verfah
ren zulässig (vgl. §§ 257 ff. StPO).

- Über Vergehen darf durch gerichtlichen 
Strafbefehl entschieden werden (vgl. § 270 
Abs. 1 StPO).

- Bei Vergehen, die von Jugendlichen began
gen werden, kann von Strafverfolgung abge
sehen werden (vgl. § 67 StGB).

Bei Verbrechen gibt es folgende Besonderheiten 
der Strafverfolgung, die für Vergehen nicht zu
treffen:
- Die Untersuchungshaft bedarf nur der Be

gründung des dringenden Tatverdachts (vgl. 
§ 122 Abs. 1 Ziff. 2 StPO).

- Bei Verbrechen sind die Vermögenseinzie
hung und die_ Aberkennung staatsbürgerli
cher Rechte zulässig (vgl. §§ 57, 58 StGB).

Neben den Begriffen „Vergehen“ und „Verbre
chen“ hat auch der Oberbegriff „Straftat“ juri
stisch eine eigenständige Bedeutung. Er wird im 
Strafrecht verwandt, um die allgemeinen 
Grundlagen der strafrechtlichen Verantwortlich
keit und den prinzipiellen Anwendungsbereich 
des sozialistischen Strafrechts zu kennzeichnen. 
Dieser Begriff bringt unter anderem auch zum 
Ausdruck, daß strafrechtliche Verantwortlich
keit nur für Handlungen eintritt, deren Merk
male im Gesetz näher beschrieben werden.

Als Oberbegriff hat er auch eine erhebliche 
praktische Bedeutung vor allem für Regelungen 
des Straf- und Strafprozeßrechts, die gleicher
maßen für Vergehen und Verbrechen gelten. 
Das gilt zum Beispiel für die Grundsätze des so
zialistischen Strafrechts (vgl. Art. 1-8 StGB), 
die Gründe für den Ausschluß der strafrechtli
chen Verantwortlichkeit (vgl. §§ 17-20 StGB), 
die strafrechtliche Verantwortlichkeit für Vorbe
reitung und Versuch, die Regelungen für Täter
schaft und Teilnahme (vgl. § 22 StGB), die Be
stimmung zur Geltendmachung von Schadener
satz bei Straftaten mit materiellen Schäden (vgl. 
§ 24 Abs. 1 StGB) sowie die Vorschriften über 
den Geltungsbereich (vgl. § 80 StGB). Eine 
große Rolle spielt der Oberbegriff „Straftat“ für 
das Strafprozeßrecht. Die überwiegende Zahl 
der strafprozessualen Bestimmungen gilt ohne 
Unterschied für Verbrechen und Vergehen; ins
besondere die in der StPO konkretisierten ver
fassungsrechtlichen Grundsätze (vgl. §§ 3-7) 
sowie die Bestimmungen über die Pflicht zur

Wahrheitserforschung (vgl. § 8), über die Stel
lung des Gerichts (vgl. § 9) und der Prozeßbetei
ligten (vgl. §§ 13, 15-17), das Verbot doppelter 
Strafverfolgung (vgl. § 14) und die Gerichtskri
tik (vgl. § 19 Abs. 2, § 20). Das gleiche gilt für 
die Bestimmungen über die Beweisführung, 
über die Entscheidungen im Rahmen des Straf
verfahrens, über die Rechtsmittel, über die Kas
sation rechtskräftiger Entscheidungen und für 
die Wiederaufnahme eines durch rechtskräftige 
Entscheidung abgeschlossenen Verfahrens.

4.2.1.2.
Der Handlungsbegriff in seiner Bedeutung 
für das Strafrecht
und die strafrechtliche Verantwortlichkeit
Das sozialistische Strafrecht ist stets Hand- 
lungs-, nie GesinnungsstrsifTQcht. Dementspre
chend stellt die Handlung als sozial determinier
tes, sozial relevantes und sozial wirksames 
Verhalten (Tun oder Unterlassen) eine zentrale 
Kategorie des gesamten sozialistischen Straf
rechts dar. Sie ist der objektiv feststellbare Aus
gangspunkt zur kritischen Würdigung, ob - ge
messen an den Strafrechtsnormen - eine 
Straftat begangen worden ist oder nicht. Die 
Handlung bildet nach den Strafgesetzen der 
DDR den Ausgangspunkt und die alleinige ob
jektive Grundlage dafür, ob strafrechtliche Ver
antwortlichkeit besteht oder nicht.

Jede Handlung eines Menschen ist Produkt 
und Erscheinungsform bestimmter Wechselbe
ziehungen zwischen Mensch, Natur und Gesell
schaft. Sie vollzieht sich in einem dialektisch 
widersprüchlichen Prozeß. Zur Erkenntnis des 
Wesens der sozialen Handlung bedarf es tiefe
ren Eindringens besonders in die Objekt-Sub- 
jekt-Dialektik, den dialektischen Determinis
mus und die Widerspruchsdialektik, überhaupt 
den dialektischen und historischen Materialis
mus in seiner Totalität und dessen Anwendung 
auf die Analyse der jeweiligen Kategorie von so
zialen Handlungen. Die Straftat selbst ist als 
eine besondere Erscheinung von sozialen Hand
lungen ein dialektischer Widerspruch besonde
rer sozialer Natur zwischen Individuum (Täter) 
und Gesellschaft (staatlich-rechtliche Verhält
nisse, Beziehungen und Prozesse). Sie ist damit 
auch in der Dialektik der Einheit und des 
Kampfes der Gegensätze (von Individuum und 
Gesellschaft) zu erfassen.

Die soziale und rechtliche Wertung einer 
Handlung als Straftat geht von der allgemein
gültigen marxistisch-leninistischen Erkenntnis
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